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Öffentliche Konsultation zur Mitteilung der Kommission 
„EUROPEANA – die nächsten Schritte“


Allgemeine Fragen:

Frage 1: 
Welche Ausrichtung würden Sie für die künftige Entwicklung von EUROPEANA als gemeinsamen Zugangspunkt zu Europas Kulturerbe in einem digitalen Umfeld vorschlagen?  

Antwort BKM: 
Die EUROPEANA dient als Zugangsportal und nicht als Anbieter eigener Inhalte. In der Vernetzung nationaler Portale und einer anwendungsfreundlichen Ausgestaltung des Zugangs  ist auch zukünftig der Schwerpunkt der Ausrichtung zu sehen. Dies bedeutet, dass die Entscheidung über den Umfang und die Art der bei der EUROPEANA eingestellten Inhalte, als auch die hieran geknüpften Nutzungsbedingungen, primär auf nationalstaatlicher Ebene im Rahmen der dort umzusetzenden nationalen Digitalisierungsstrategien zu treffen sind. In Deutschland erfolgt dies durch den Aufbau der Deutschen Digitalen Bibliothek, die den deutschen Beitrag zur EUROPEANA bilden soll.

Frage 2:
Welche Funktionen und Eigenschaften sollten bei künftigen Entwicklungen von EUROPEANA Vorrang haben?

Antwort BKM:
Die EUROPEANA sollte Folgendes leisten: 
1. Bündelung der bei den nationalen Portalen vorhandenen 
a) Metadaten, so dass eine EU-übergreifende digitale Recherche möglich ist,
b) Digitalisate, so dass auch eine EU-übergreifende attraktive Präsentation möglich ist,
2. Multilinguale Dienste:
a) Mehrsprachiger Portal-Zugang
b) automatische Verknüpfung eines in einer bestimmten Sprache eingegebenen Suchbegriffs mit den entsprechenden Suchbegriffen in den anderen EU-Sprachen, so dass eine erfolgreiche Suche im gesamten Bestand der EUROPEANA (mit allen nationalen Portalen) möglich ist; um die semantische Komplexität zu reduzieren, können formatierte Eingaben vorgesehen werden
c) automatische Übersetzung fremdsprachiger Treffer-Angaben in die Sprache, unter welcher die Such-Eingabe erfolgte
d) automatische Übersetzungshilfen für die Inhalte der Treffer (spätere Ausbaustufe)
3. Möglichkeit der spartenspezifischen Aufbereitung des eContent, so dass gesonderte Portale für die einzelnen Sparten überflüssig und damit Synergie-Effekte erzeugt werden
4. Schnittstellen, die es den nationalen Portalen ermöglichen, Funktionen der EUROPEANA nach Bedarf zuzuschalten
5. Auflistung von Standards, um die erforderliche Kompatibilität und Interoperabilität zwischen den nationalen Portalen und der EUROPEANA zu gewährleisten

Das einzigartige europäische Kulturerbe der Bibliotheken, Museen, Archive und Mediatheken der Mitgliedstaaten unter Teilhabe sämtlicher Bevölkerungsgruppen sollte optimal – d.h. wissenschaftlich valide und für alle Nutzer attraktiv – zur Geltung gebracht werden. Die EUROPEANA bietet hierzu eine Vielzahl multilingualer, interaktiver Dienste. Unter anderem sollte die EUROPEANA folgende Funktionen anbieten wie z.B. virtueller Rundgang durch Ausstellungen, multimedialer Zugang zu Musik mit entsprechenden Hintergrundinformationen zu Komponisten, Noten, Konzertsälen, Recherchemöglichkeiten in Archiven und die Nutzung umfangreicher Bildarchive. Diese Zielsetzung, welche sich auch schon in den bisherigen Funktionen der EUROPEANA niedergeschlagen hat, sollte auch zukünftig Vorrang haben. Besonders wichtig ist hierbei die Mehrsprachigkeit, die auch mehrsprachige Suchfunktionen einbeziehen muss; Kinder- und jugendgerechte Aufbereitung der Inhalte bzw. des Zugangs zu Inhalten (Stichwort kulturelle Bildung); konsequente Beachtung der bestehenden Urheberrechte 


Frage 3:
Schafft EUROPEANA es, sowohl Europas digitales Kulturerbe über ein gemeinsames Portal zugänglich zu machen, als auch die Sichtbarkeit der einzelnen Institutionen, die das Material zur Verfügung stellen, zu gewährleisten? Oder sollte das durch EUROPEANA zugängliche Material in einer einheitlicheren Art präsentiert werden?

Antwort BKM: 
Weniger die einheitliche Präsentation als eine einheitliche Funktionalität (kohärente Suchfunktion über sämtliche Ebenen hinweg, Benutzerfreundlichkeit) muss im Vordergrund stehen. Ein einheitlicher „Frame“ würde ggf. dazu führen, dass sich die EUROPEANA die Inhalte Dritter „zu eigen macht“ und damit auch für diese haftet – z.B. im Falle von Urheberrechtsverstößen. Dies würde das Verhältnis EUROPEANA / Nationale Digitale Bibliotheken zusätzlich kompliziert machen. Zudem ist in den unterschiedlichen virtuellen Präsentationen der sich beteiligenden, nationalen Portale auch ein Beitrag zur Aufrechterhaltung der kulturellen Vielfalt Europas zu sehen. Eine einheitliche „Präsentation“ von Inhalten sollte daher nur dann erfolgen, wenn hierfür Aspekte der Benutzerfreundlichkeit etc. sprechen und diese in ihrer Gewichtung gegenüber dem Aspekt der kulturellen Vielfalt überwiegen.

Frage 4:
Wie sollte die EUROPEANA die Eigenständigkeit ihrer Identität weiterentwickeln?

Antwort BKM: 
Ziel der EUROPEANA ist die Übernahme und Erfüllung einer Gewährleistungsfunktion mit Blick auf die Erschließung und Sicherung eines öffentlichen und barrierefreien digitalen Zugangs zu europäischem Kulturgut in Abgrenzung zu rein  kommerziell orientierten Angeboten – wie z.B. das von „Google Books“. Die wesentlichen Kriterien eines öffentlichen, wissenschaftlich validen und kulturell vielfältigen Informations- und Kulturzuganges werden durch Google Books nicht erfüllt. In Erfüllung dieser Kriterien liegt die Aufgabe und Chance von EUROPEANA, die Eigenständigkeit ihrer Identität weiterzuentwickeln.

Frage 5:
Sollte es Mindestkriterien für die von den beitragenden Organisationen über EUROPEANA gemachten Inhalte geben (z.B. Mindestanforderungen für Ansichts- oder Verwendungsmöglichkeiten)? Wenn ja, wer sollte für die Definition und Umsetzung dieser Anforderungen verantwortlich sein?

Antwort BKM:
Mindestanforderungen sollten sich primär auf die technische Kompatibilität beschränken (d.h. notwendige technische Standards etc.). Mindestanforderungen hinsichtlich der Verwendungsmöglichkeiten sollten sich allenfalls – unter Wahrung des Urheberrechts – auf eine Ansichtsmöglichkeit beschränken (also über eine Katalogfunktion hinausgehen), da die Ansicht der Objekte zwingende Voraussetzung für die Funktion der EUROPEANA ist.

Darüber hinausgehende Anforderungen hinsichtlich der Verwendungsmöglichkeiten der eingestellten Inhalte (z.B. Ausdruckfunktionen; kommerzielle Weiterverwendungen) sind auf europäischer Ebene nicht zu treffen. Sie würden faktisch dazu führen, dass sich eine Vielzahl an Einrichtungen nicht an der EUROPEANA beteiligen. Auch bisher liegt z.B. die Entscheidung über eine kommerzielle Weiterverwendung von Inhalten in der Hoheit der Einrichtungen bzw. der nationalen Gesetzgebern. Dies sollte auch mit Blick auf die europäische PSI-Richtlinie (2003/98/EG) beibehalten werden. Die Richtlinie erfasst zwar ausdrücklich keine Kultureinrichtungen, doch legt sie wichtige Grundsätze einer Weiterverwendung von Informationen der öffentlichen Hand fest. Die PSI-Richtlinie 2003/98/EG erkennt an, dass das erstmalige „Ob“ der Gestattung einer Weiterverwendung im Ermessen der jeweiligen Stelle bzw. des nationalen Gesetzgebers liegt. Die Frage der Verwendung – letztlich also das Rechtemanagement – ist daher eine, die im Rahmen der jeweiligen „nationalen Strategien“ auf nationalstaatlicher Ebene und auf Grundlage des geltenden Urheberrechts zu klären ist (vgl. Antwort auf Frage 1). Da die Entwicklung von technischen Standards etc. für den Betrieb von European essentiell ist, aber keinen politischen Lösungsansatz erfordert, sind die hierfür erforderlichen Entscheidungen unmittelbar auf Ebene der Betreiber der EUROPEANA zu treffen.


Inhalte für EUROPEANA:

Frage 6:
Welche Arten von Inhalten sind für die Nutzer so wichtig, dass die Mitgliedstaaten und ihre kulturellen Institutionen bestärkt werden sollten, sie über EUROPEANA zugänglich zu machen? Was für Maßnahmen können ergriffen werden, um ihre Zugänglichkeit über EUROPEANA sicherzustellen?

Antwort BKM:
Eine Differenzierung zwischen höherwertigen/niedrigwertigen Inhalten ist nicht ohne Weiteres möglich und sollte daher vermieden werden. Auch zwischen Inhaltetypen (Buch, Film, Musik etc.) kann hinsichtlich ihrer Wertigkeit nicht unterschieden werden, da es gerade den großen Mehrwert der EUROPEANA darstellt, kulturelle Inhalte in ihrer ganzen Vielfalt zu präsentieren und sich nicht z.B. auf digitale Kopien von Büchern zu beschränken. Die Entscheidung darüber, welche Inhalte in die jeweiligen nationalen digitalen Bibliotheken eingestellt und insoweit auch über die EUROPEANA zugänglich gemacht werden sollen, können nur die betreffenden Archive, Bibliotheken, Museen und Mediatheken auf der Grundlage ihres jeweiligen öffentlichen Auftrags selbst treffen. Es kann davon ausgegangen werden, dass die sich an der EUROPEANA beteiligenden Institutionen bereits aus Eigeninteresse solche Inhalten zur Verfügung stellen, die nicht für sie, sondern auch für viele Nutzereine herausgehobene Bedeutung haben. In aller Regel erfolgt auch die Digitalisierung von Inhalten in den betreffenden Einrichtungen nach diesem Prinzip. Im Idealfall sollte die EUROPEANA  damit die kulturellen „Schlüsselwerke“ jedes Mitgliedstaates beinhalten und einen Überblick über die kulturelle Vielfalt Europas bieten.

Einrichtungen müssen generell dazu angeregt werden, in digitaler Form bereits vorliegende Inhalte über die nationalen digitalen Bibliotheken bei der EUROPEANA einzustellen bzw. neue digitale Inhalte zu schaffen und bei der EUROPEANA einzustellen. Ein denkbarer Mechanismus hierbei ist die Koppelung öffentlicher Förderung an die Bereitstellung digitaler Inhalte für die EUROPEANA. Für die Beschleunigung der Digitalisierung an sich sind sicher auch europäische Fördermittel ein wesentlicher Faktor. Der Einsatz von Mitteln aus den EU-Strukturfonds sollte daher noch stärker beworben werden.  


Frage 7:
Auf welche Art und Weise können kulturelle Institutionen und Rechteinhaber am besten ermutigt werden, grenzüberschreitend Zugänglichkeit – auch über EUROPEANA – in ihre Vereinbarungen zur Digitalisierung und Verbreitung von urheberrechtlich geschützten Material mit ein zu beziehen? Welche rechtlichen oder praktischen Hindernisse für einen solchen grenzübergreifenden Zugang müssen dabei beachtet werden?   

Antwort BKM: 
Die Fragen der grenzüberschreitenden Zugänglichkeit hat die KOM bereits in mehrfacher Hinsicht thematisiert: im Rahmen ihrer Mitteilung „Die Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten im Binnenmarkt“ vom 16. April 2004 (KOM(2004) 261 endg.), in ihrer Empfehlung vom 18. Mai 2005 für die länderübergreifende kollektive Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten, die für legale Online-Musikdienste benötigt werden (s. dazu die Stellungnahme der Bundesregierung vom 30. Juli 2007) und in ihrer Mitteilung über kreative Online-Inhalte im Binnenmarkt (KOM(2007) 836 endg.). Die Bundesregierung hat bereits mehrfach, zuletzt in ihrer Stellungnahme zum Grünbuch „Urheberrechte in der wissensbestimmten Wirtschaft“ (KOM(2008) 466 endg.) darauf hingewiesen, dass eine Harmonisierung der Rahmenbedingungen für die Tätigkeit von Verwertungsgesellschaften dringlich erscheint, dies nicht nur bei der Lizenzierung von Online-Rechten, sondern auch für den Offline-Bereich. Eine Gestaltung des Rechtsrahmens der Tätigkeiten der Verwertungsgesellschaften auf europäischer Ebene erscheint zunehmend als unerlässliche Voraussetzung für eine grenzüberschreitende Zugänglichkeit einer Vielzahl von kulturellen Inhalten. Da die Frage der grenzüberschreitenden Zugänglichkeit alle Arten von kulturellen Inhalten – wenn vielleicht auch in unterschiedlicher Intensität – betrifft, erscheint in jedem Fall eine bloß spartenbezogene Regelung nicht angemessen. 
Frage 8:
Wie können die unterschiedlichen Voraussetzungen für Digitalisierung und Zugänglichmachung von älteren Werken in Europa und den USA (insbesondere bedingt durch die Tatsache, dass vor 1923 publizierte Werke in den USA gemeinfrei sind) auf pragmatische Weise angegangen werden (z.B. bessere Datenbanken für verwaiste und vergriffene Werke, die Einführung eines Stichtags, vor dem weniger anspruchsvolle Kriterien für gewissenhafte Recherche im Bezug auf verwaist Werke gelten)?

Antwort BKM:
Legislatorischer Handlungsbedarf aufgrund der oben genannten unterschiedlichen Schutzvoraussetzungen besteht aus Sicht der deutschen Bundesregierung nicht.  Mit Blick auf verwaiste Werke sind bessere Datenbanken zur Erforschung der Rechte sehr hilfreich. Die Aufarbeitung und Bereitstellung bibliographischer Metadaten und weiterer zur Rechteklärung erforderlicher Informationen scheint insbesondere kurz- und mittelfristig ebenso unerlässlich wie auch ein pragmatischer und zielführender Ansatz, um das Anzahl der verwaisten Werke zu verringern. Dieses sollte kurzfristig – und parallel zur und unabhängig von der Diskussion um eine mögliche rechtliche Behandlung – eine Zielsetzung sein, die schnell auch im Kreise der Akteure konsensfähig sein könnte. Denn unabhängig von unterschiedlichen Lösungsansätzen wird übergreifend in einem Mangel an Information und deren Verbreitung eine Hauptursache für verwaiste Werke gesehen. Eine Stufenlösung hinsichtlich der bei der Recherche nach dem Urheber anzuwendenden Sorgfalt ist abzulehnen. Auch wenn zusätzliche Beschränkungen des Urheberrechts in Erwägung gezogen würden, müssten diese sich weiterhin an dem Gewicht der sie rechtfertigenden gesellschaftlichen Belange orientieren. Der bloße organisatorische und finanzielle Aufwand der Transaktionskosten vermag derartige Beschränkungen nicht zu rechtfertigen. 

Frage 9:
Welche Maßnahmen sollten ergriffen werden, um zu verhindern, dass durch den Digitalisierungsprozess selbst neue Arten von sui generis Urheberrecht entstehen, die wiederum zu Hindernissen bei der Verbreitung von digitalisiertem gemeinfreiem Material führen würde?

Antwort BKM: 
Nach geltendem Urheberrecht stellt die Digitalisierung urheberrechtlich geschützter Werke allein eine bloße Vervielfältigung dar, die – anders als die Bearbeitung (nach deutschem Urheberrecht gemäß § 23 UrhG) – selbst nicht schutzfähig ist. Auch ein Schutz wissenschaftlicher Ausgaben oder nachgelassener Werke wird durch die Digitalisierung allein nicht entstehen können. Ob im Interesse höherer Zugänglichkeit ein sui generis-Urheberrecht im Rahmen des rechtlichen Schutzes von Datenbanken eingeschränkt werden könnte, bedürfte einer umfassenderen Untersuchung. Hingewiesen sei jedoch darauf, dass in dem Maße, wie digitale Bibliotheken in öffentlicher Verantwortung – und damit auch Finanzierung – stehen, der Gedanke des Investitionsschutzes in Erwägungsgrund 12 der Richtlinie 96/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 1996 über den rechtlichen Schutz von Datenbanken in den Hintergrund treten könnte.   

Frage 10: 
Was für Maßnahmen können ergriffen werden, um sicherzustellen, dass kulturelle Einrichtungen ihr digitalisiertes gemeinfreies Material im Internet so zugänglich und nutzbar wie möglich machen? Sollte es Mindestkriterien für die Art und Weise, in der digitalisiertes gemeinfreies Material über EUROPEANA zugänglich gemacht wird, geben? 
 
Antwort BKM:
1


Siehe die Antwort auf Frage Nr. 6 und Nr. 8.


Finanzierung und Verwaltungsstruktur:

Frage 11: 
Welche Aufteilung zwischen EU-Mitgliedstaaten und privaten Geldgebern wäre für die Finanzierung von EUROPEANA angebracht, wenn man in Betracht zieht, dass die Zielsetzung von EUROPEANA die größtmögliche Zugänglichkeit des europäischen Kulturerbes auf paneuropäischer Ebene ist? Könnte EUROPEANA ausschließlich über nationale Kultureinrichtungen oder aus privaten Geldern finanziert werden?

Antwort BKM:  
Die Frage ist in dieser Form unpassend gestellt. Sie impliziert, dass mit der Form der Finanzierung auch automatisch bestimmte Einflussnahmen einhergehen. Dies ist jedoch nicht zwingend. Es streiten weder überwiegende Argumente für eine öffentliche noch für eine private Finanzierung. Vorzugswürdig erscheint es daher, Eckpunkte für den Einfluss innerhalb der EUROPEANA festzulegen. Solange z.B. gewährleistet ist, dass mit den zur Verfügung gestellten Finanzmitteln allein dem Zweck der EUROPEANA entsprochen wird, eine wirtschaftlich motivierte Einflussnahme ausgeschlossen ist und die öffentliche Zugänglichkeit garantiert bleibt, ist eine festgeschriebene Quotierung der Finanzierung zwischen öffentlichen/privaten Geldgebern überflüssig. Es sollten allerdings Regelungen einer „Auffangverantwortlichkeit“ für den Fall formuliert werden, dass (private) Finanzmittel wegbrechen.

Frage 12:
Ist eine dauerhafte Finanzierung durch die Europäische Union für den grundlegenden Betrieb von EUROPEANA nach 2013 notwendig und gerechtfertigt? Welche Art von Förderinstrument wäre hierzu am besten geeignet? 

Antwort BKM:
Die Notwendigkeit kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend beurteilt werden. Es wäre wünschenswert, wenn der dauerhafte Betrieb der EUROPEANA aufgrund des Grundsatzes der Subsidiarität weitestgehend ohne Finanzierung der Europäischen Union auskommen könnte. Soweit Forschung und Entwicklung im Rahmen der EUROPEANA Finanzbedarf generieren, erscheint eine Finanzierung durch die EU im Rahmen der bestehenden Programme möglich.

Frage 13:
Welche Verwaltungsstruktur würde dem am besten geeignetsten Finanzierungsmodell (siehe Frage 11) am ehesten entsprechen. Sollten neben Inhalteanbietern noch andere Organisationen in diese Struktur eingebunden sein? 

Antwort BKM:
Soweit eine Finanzierung über öffentliche Mittel stattfindet, muss sichergestellt sein, dass die Entscheidung über die Verwendung der Mittel in öffentlicher Verantwortung liegt und bleibt. Dem steht der Betrieb der EUROPEANA in privatrechtlicher Organisationform – z.B. wie derzeit durch eine Stiftung des privaten niederländischen Rechts – durch entsprechend legitimierte Träger nicht entgegen.  

Frage 14: 
Wie kann eine private Beteiligung an der EUROPEANA am besten umgesetzt werden (z.B. durch Sponsoring, Technologie-Partnerschaften, Verlinkungen von EUROPEANA zu Websites von Verlagen und anderen Rechteinhabern, wo der Nutzer urheberrechtlich geschützte Inhalte erwerben kann oder durch anders geartete Partnerschaften)?

Antwort BKM: 
Mögliche Beteiligungsformen Privater wurden bereits in der Frage selbst genannt. Von diesen sollte per se keine ausgeschlossen sein. Wichtig ist jedoch, dass stets eine unzulässige Einflussnahme Privater aufgrund wirtschaftlicher oder sonstiger partikulärer Interessen ausgeschlossen bleibt. Auch sollte gegenüber der Öffentlichkeit  jeder Eindruck vermieden werden, der im Widerspruch zur wissenschaftlich-fachlichen Seriösität der Inhalte steht. Es muss auch hier der Grundsatz gelten: keine Vermengung von Inhalt und Werbung oder PR. Im Vordergrund steht die öffentliche Gewährleistung eines Zugangs zu qualitativ hochwertigen Inhalten. Dies darf hinter der Funktion als „Werbeplattform“ an keiner Stelle zurücktreten.

Frage 15:
Wie kann eine private Förderung von EUROPERANA am besten angeregt werden? Sind Inhalte kommerzieller Natur auf EUROPEANA akzeptabel, und wenn ja, in welcher Form (z.B. Sponsorenlogos, Werbung für bestimmte Produkte,…)?


Antwort BKM:
Siehe Antwort auf Frage 14


Frage 16:
Sollte es einen Beitrag (finanzieller oder anderer Art) geben, den Inhalteanbieter gebührenpflichtiger Sites im Gegenzug für die Verlinkung zu EUROPEANA leisten müssen? Kann ein Modell wie das von Gallica 2, bei dem von der Website der französischen Nationalbibliothek auf Inhalte auf den Websites französischer Verlage verlinkt wird, auf EUROPEANA übertragen werden?     

Die finanzielle Beteiligung von verlinkten kommerziellen Inhalteanbietern erscheint als mögliche, zusätzliche Einnahmequelle. Sie muss jedoch nachrangig bleiben. Die Generierung von Einnahmen durch Verlinkung auf kommerzielle Seiten darf nicht faktisch zur Hauptaufgabe der EUROPEANA werden. Insoweit wäre eine Deckelung bzw. Quotierung sinnvoll. Denn auch hier ist zu beachten, dass die EUROPEANA als Gegenkonzept zu kommerziellen Angeboten, wie z.B. Google Books aufgebaut wird, die sich vorrangig als rein kommerzielle Vermarktungsplattform und nicht als öffentliche, dem Gemeinwohl verpflichtete Einrichtung verstehen. Nicht-kommerzielle Angebote müssen daher in der EUROPEANA stets im Vordergrund stehen. Auch ist Sorge dafür zu tragen, dass durch die Tätigkeit der EUROPEANA nicht – ungewollt – Anreize für die kommerzielle/gebührenpflichtige Abgabe von Inhalten entstehen, die eigentlich zu maximal kostendeckenden Gebühren zur Verfügung gestellt werden sollten. Andererseits darf das Erheben eines finanziellen Beitrags für die Verlinkung auch nicht prohibitive Wirkung auf Inhalteanbieter haben, die attraktive Beiträge für die EUROPEANA leisten könnten. Hier muss stets ein vernünftiger Ausgleich zwischen den beteiligten Interessen angestrebt werden.


